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Verantwortlich für den gemeindlichen Inhalt:
Der Erste Bürgermeister 
der Gemeinde Neustadt a.Main

Für den Inhalt der Artikel aus den Verei-
nen ist der jeweilige Vereinsvorsitzende 
verantwortlich. 

Gemeindeverwaltung
Bürgermeister/Verwaltung:
Rathaus Neustadt    (09393) 506
Mobil:          (0176) 42002065

E-Mail: 
buergermeister@neustadt-erlach.de

Fax Rathaus:        (09393) 993171
VGem Lohr a.Main (09352) 8730-0

Internet:
www.neustadt-erlach.de
www.vgem-lohr.de

Forstbetrieb:
Mobil                      (0170) 3517995
E-Mail: forst@neustadt-erlach.de

Bauhof/Wasserversorgung:
Tel.                     (09393) 9939142
Mobil                       (0172) 8740961
oder (Vertretung)
Tel.                          (0170) 3517995
E-Mail: bauhof@neustadt-erlach.de

Notruf Wasserversorgung:
Montag bis Freitag von 08.00 –16.00 Uhr
(0172) 8740961 oder (0176) 42002065 
Außerhalb dieser Zeiten 
sowie an Sa., So. und Feiertagen
Stadtwerke Lohr Tel. (0171) 8306033

Notruf Stromversorgung:
Störungsnummer BAYERNWERK
bei Stromausfall: (0941) 28003366 

Bürgermeistersprechstunden:
Im Rathaus, Spessartstr. 3, 1. Stock
Dienstag  16.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Jeden 1. und 3. Donnerstag im Mo-
nat von 17.00 Uhr  bis 18.00 Uhr 
Ortsteil Erlach:
Jeweils nach vorheriger Terminver-
einbarung.

Sprechzeiten Forsttechniker:
Nach telefonischer Vereinbarung
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Info aus der Gemeinde
Bericht über die Sitzung des Gemeinde-
rates Neustadt a.Main vom 08.10.2020
Anwesend: Morgenroth Stephan, Erster-
Bürgermeister; Braun Wieland; Flecken-
stein Anton; Gowor Peter; Grübel Rosa-
linde, 3. Bürgermeisterin; Günther Ellen; 
Harth Jochen; Hartung Sandra; Kimmel 
Stefan; Maier Wolfgang; Schwab Klaus, 
2. Bürgermeister; Selke Susanne
Abwesend:  Heidenfelder Steffen

TOP 01 Begrüßung durch den Bürger-
meister und Genehmigung der Nieder-
schrift vom 24.08.2020
Der Bürgermeister erklärt die anberaumte 
Sitzung für eröffnet und stellt die ordnungs-
gemäße Ladung sowie die Anwesenheit der 
Mitglieder des Gemeinderates fest.
Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass die 
Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates 
anwesend und stimmberechtigt ist.
Der Gemeinderat ist daher beschlussfähig 
(Art. 47 GO).
Die Niederschrift der letzten Sitzung des 
Gemeinderates vom 24.08.2020 wurde den 
Mitgliedern zugestellt. Eine nichtöffent-
liche Sitzung fand nicht statt.
Einwendungen werden nicht erhoben. Die 
Niederschrift gilt daher als genehmigt.
Bürgermeister Stephan Morgenroth stellt 
den Antrag die heute eingereichten Be-
freiungen zu einem bereits zugestimmten 
Bauvorhaben in Erlach als TOP 2C auf die 
Tagesordnung zu nehmen. Darüber besteht 
im Gemeinderat Einverständnis.

TOP 02 Bauangelegenheiten
TOP 02 A Neubau eines Einfamilien-
hauses mit Carport und Terrasse in der 
„Ringstraße“
Der Bauherr beantragt den Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Carport und Terras-
se in der Ringstraße. Das Baugrundstück 
befindet sich im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans „Erlach“.
Für das Vorhaben sind folgende Befrei-
ungen beantragt:
- Errichtung außerhalb der Baugrenzen
- Pultdach statt Satteldach
- Unterschreitung der Dachneigung
- Geschossigkeit.
Dies wurde mit dem Erhalt des Obstbaum-
bestandes an der Nordseite des Grund-
stücks, der Vermeidung einer störenden An-
sicht vom Friedhof aus und der intensiven 
Photovoltaiknutzung begründet.
Wegen der Überschreitung von 9 m Grenz-
bebauung zum Friedhof ist eine Abwei-
chung von den Abstandsflächen notwendig, 
die ebenfalls beantragt ist.
Der Antrag ist mit der Verwaltung und 
dem Landratsamt Main-Spessart bereits 
vorbesprochen und kann so zugestimmt und 
die nötigen Befreiungen und Abweichung 
zugestimmt werden.
Der Gemeinderat stimmt dem Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Carport und Ter-
rasse auf der Fl.-Nr. 203/1 der Gemarkung 
Erlach zu und erteilte zu den beantragten 
Befreiungen und der Abweichung das ge-
meindliche Einvernehmen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0
TOP 02 B Einbau eines Aufzuges im „St.-
Johannes-Weg“
Der Bauherr beantragt den Ein- bzw. Anbau 
eines Aufzuges an seinem Einfamilienhaus 
im St.-Johannes-Weg. Das Baugrundstück 
befindet sich im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans „Erlach Nord“.
Bei einem Aufzug handelt es sich um eine 
technische Gebäudeausrüstung. Diese 
können im Gebäudeinneren verfahrensfrei 
umgesetzt werden. Durch die Änderung 
der Außenansicht wird das Vorhaben 
genehmigungspflichtig. Da aber keine 
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Werbepartner
Befreiung von den Festsetzungen des Be-
bauungsplans benötigt wird, handelt es sich 
um ein Freistellungsverfahren, das dem 
Gemeinderat somit lediglich zur Kenntnis 
gegeben wird.
TOP 02 C Neubau eines Einfamilien-
hauses mit Einliegerwohnung und Dop-
pelcarport in der „Waldzeller Straße“
Wie in der Sitzung vom 23.07.2020 
bereits dargelegt, soll eine Baulücke in 
einer festgesetzten Grünfläche mit einem 
Flachdachbau geschlossen werden. An den 
Bauplänen hat sich nichts geändert, jedoch 
wurden hierfür noch eine Befreiung von 
der Dachneigung und der Baugrenze vom 
Landratsamt Main-Spessart gefordert.
Der Gemeinderat stimmt den beantragten 
Befreiungen von der Dachneigung und der 
Baugrenze zu.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 03 Beratung und Beschlussfassung 
über Richtlinien für die Vergabe von 
gemeindlichen Baugrundstücken
Bürgermeister Stephan Morgenroth ver-
weist auf die bereits vor Jahren entstan-
dene Idee einer Richtlinie für die Vergabe 
von gemeindlichen Baugrundstücken. Da 
nunmehr das Baugebiet „Mühlwiesen“ mit 
gemeindeeigenen Bauplätzen voranschrei-
tet und auch ein weiteres gemeindliches 
Grundstück veräußert werden könne, sind 
nunmehr Richtlinien für die Vergabe von 
Baugrundstücken festzusetzen. Diese 
Richtlinien sind anschließende Grundlage 
für die Vergabe von Bauplätzen. Dies trifft 
insbesondere zu, wenn mehr Bewerber als 
Bauplätze vorhanden sind. Eine als Nach-
weis für die Notwendigkeit bestehende 
Interessenliste für ein Baugebiet legt hin-
gegen nicht die Reihenfolge der Vergabe 

fest. Diese ist vielmehr ein Nachweis für 
den Bedarf an einer neuen Ausweisung 
von Bauplätzen. Bürgermeister Stephan 
Morgenroth erläutert die Richtlinie.
Der Gemeinderat beschließt die Richtlinie 
für die Vergabe von gemeindlichen Bau-
grundstücken.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 04 Vollzug des Bayerischen Kin-
derbildungsgesetzes (BayKiBiG); För-
derung von Krippengruppen
Maßgeblich für die Höhe der kindbezo-
genen Förderung ist neben dem jährlich 
neu festzulegenden Basiswert und dem 
Buchungszeitfaktor der Gewichtungsfaktor. 
Dieser wurde eingeführt, um dem erhöhten 
Betreuungsaufwand für Kinder bestimmter 
Altersgruppen gerecht zu werden. Für 
Kinder unter drei Jahren (Krippenkinder) 
gilt deshalb der Gewichtungsfaktor 2,0, 
während er bei Kindern von drei bis zum 
Schuleintritt auf 1,0 festgelegt wurde.
In Art. 21 Abs. 5 Satz 5 und 6 des Baye-
rischen Kinderbildungsgesetzes (BayKi-
BiG) ist hierzu folgendes geregelt:
Vollendet ein Kind in einer Krippengruppe 
das dritte Lebensjahr, gilt der Gewichtungs-
faktor 2,0 bis zum Ende des Kindergarten-
jahres. Wechselt ein Kind vor Vollendung 
des dritten Lebensjahres in die Gruppe der 
drei- bis sechsjährigen Kinder, fördert der 
Freistaat weiterhin mit dem Gewichtungs-
faktor 2,0, sofern auch die Gemeinde in 
gleicher Höhe fördert. Im gemeindlichen 
Kindergarten ist ein frühzeitiger Wechsel 
dann möglich, wenn dies aus Platzgründen 
notwendig ist und der Entwicklungsstand 
des Kindes diesem Wechsel zulässt. Die 
Bereitschaft der Gemeinde in gleicher Höhe 
wie der Staat zu fördern soll künftig der 
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Aus dem Gemeinderat
Aufsichtsbehörde in Form eines Gremi-
umsbeschlusses angezeigt werden. Bisher 
war dies nicht erforderlich.
Der Gemeinderat beschließt, für Kinder 
die im laufenden Kindergartenjahr aus 
der Krippengruppe in die Regelgruppe 
wechseln, weiterhin mit dem Faktor 2,0 
zu fördern.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 05 Vollzug des Art. 102 Abs. 1 und 
3 Gemeindeordnung (GO)
TOP 05 A Bericht des Rechnungsprü-
fungsausschusses über die örtliche 
Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 
der Gemeinde Neustadt a. Main für das 
Jahr 2019
Bürgermeister Stephan Morgenroth bittet 
Herrn Gowor in seiner Eigenschaft als 
Vorsitzender des Rechnungsprüfungs-
ausschusses den Tagesordnungspunkt zu 
übernehmen.
Herr Gowor gibt dem Gemeinderat fol-
genden Bericht:
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Ge-
meinde Neustadt a. Main, bestehend aus 
den Mitgliedern des Gemeinderates:

H. Peter Gowor, Vorsitzender
H. Steffen Heidenfelder 
H. Jochen Harth       
hat am 10.09.2020 die örtliche Prüfung 
der Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 
2019 durchgeführt. 
Den Mitgliedern des Rechnungsprüfungs-
ausschusses lagen dabei der Jahresrech-
nungsabschluss, das Sachbuch, sowie die 
vollständigen Rechnungsbelege dieses Jah-
res zur Einsichtnahme und Prüfung vor.
Zu den jeweiligen Prüfungsfeststellungen 
des Rechnungsprüfungsausschusses wurde 
Stellung genommen und eventuelle Un-
stimmigkeiten geklärt.
Nach Klärung der offenen Fragen kann im 
Ergebnis Folgendes festgestellt werden:
- Das Sachbuch und die Rechnungsbelege 
wurden in Stichproben auf die sachliche 
Richtigkeit und Übereinstimmung geprüft. 
Beanstandungen grundsätzlicher Art sind 
nicht veranlasst.
- Die laufenden Einnahmen und Ausgaben 
sind rechtzeitig und vollständig eingezogen 
und geleistet worden.
- Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit beim Vollzug des Haushalts-
rechts wurde beachtet.
Die Rechnung der Gemeinde Neustadt a. 
Main für das Rechnungsjahr 2019 schließt 
ab im:

TOP 05 B Beratung und Beschlussfas-
sung über die Feststellung der Jahres-
rechnung bzw. des Jahresabschlusses 

2019
Herr Gowor schlägt vor, die Feststellung 
zu beschließen.
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     Gertraudenweg 6    97845 Neustadt- Erlach 
  

 Tauschen Sie Ihre alte Ölheizung und Sie erhalten 
10% Wechselprämie plus die Förderung Gastherme mit 
solarer Heizungsunterstützung 30% bei Pellets und Wärmepumpe                  
45% Gesamt. Fördersumme  maximal pro Wohneinheit 50 000,-€    
Bei Altbau wird die Fördersumme bis zum Bodenaufbau gefördert. 

 Wärmepumpen mit komplettem Einbau inklusivem verbinden der 
Kälteleitungen Druckprüfung, vakuumieren mit Inbetriebnahme 
durch uns.  

 Brennwertheizungen incl. Kaminsystem bei Bedarf auch Edelstahl 
Aussenkamin V2A oder V4A auch mit solarer Heizungsunterstützung 

 Wärmepumpen und Klimaanlagen jetzt die richtige Zeit für den 
Einbau. 

 Klimaanlagen mit Inverter Technologie super leise 
und mit Gas R32a für höchsten Wirkungsgrad und 
GOP Index. 

  Zur Zeit sind noch einige Klimageräte zu Sonderpreisen mit Einbau 
verfügbar. ( Mitsubishi, Haier, LG und weitere) 

 Heizungstausch gegen Brennwertgeräte auf Flüssiggas sowie Erdgas. 
Wir erstellen Ihre Gasleitung mit Prüfung.    

BUDERUS    VAILLANT JUNKERS  VIESSMANN WOLF  Brötje  GROHE  
GRUNDFOSS   WILO  KERMI und        viele weitere Marken  

 

 

     Gertraudenweg 6    97845 Neustadt- Erlach 
  

 Tauschen Sie Ihre alte Ölheizung und Sie erhalten 
10% Wechselprämie plus die Förderung Gastherme mit 
solarer Heizungsunterstützung 30% bei Pellets und Wärmepumpe                  
45% Gesamt. Fördersumme  maximal pro Wohneinheit 50 000,-€    
Bei Altbau wird die Fördersumme bis zum Bodenaufbau gefördert. 

 Wärmepumpen mit komplettem Einbau inklusivem verbinden der 
Kälteleitungen Druckprüfung, vakuumieren mit Inbetriebnahme 
durch uns.  

 Brennwertheizungen incl. Kaminsystem bei Bedarf auch Edelstahl 
Aussenkamin V2A oder V4A auch mit solarer Heizungsunterstützung 

 Wärmepumpen und Klimaanlagen jetzt die richtige Zeit für den 
Einbau. 

 Klimaanlagen mit Inverter Technologie super leise 
und mit Gas R32a für höchsten Wirkungsgrad und 
GOP Index. 

  Zur Zeit sind noch einige Klimageräte zu Sonderpreisen mit Einbau 
verfügbar. ( Mitsubishi, Haier, LG und weitere) 

 Heizungstausch gegen Brennwertgeräte auf Flüssiggas sowie Erdgas. 
Wir erstellen Ihre Gasleitung mit Prüfung.    

BUDERUS    VAILLANT JUNKERS  VIESSMANN WOLF  Brötje  GROHE  
GRUNDFOSS   WILO  KERMI und        viele weitere Marken  



�

Aus dem Gemeinderat
Herr Gowor schlägt vor, die Feststellung 
zu beschließen.
Der Gemeinderat folgt dem Vorschlag und 
stellt die Jahresrechnung bzw. den Jahres-
abschluss 2019 fest.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0
TOP 05 C Beratung und Beschlussfas-
sung über die Entlastung
Herr Gowor empfiehlt dem Gemeinderat 
die Entlastung zu erteilen.
Der Gemeinderat kommt der Empfehlung 
nach und erteilt Entlastung.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  11
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   1
Bürgermeister Stephan Morgenroth nimmt 
aufgrund seiner pers. Beteiligung an der 
Beratung und Beschlussfassung nicht teil.

TOP 06 Freiwillige Leistungen in Form 
eines jährlichen Zuschusses als Vereins-
förderung für den FSV Neustadt/Erlach 
e.V.
Der Freistaat Bayern sowie das Landrats-
amt Main-Spessart zahlen jährlich einen 
Vereinszuschuss (Vereinspauschale) an 
die örtlichen Sportvereine anhand von 
Mitgliederkennzahlen nach einem gewis-
sen Punkteschema (Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene Mitglieder, ÜL….) aus. 
Der Freistaat hat im Jahr 2020 hierfür pro 
Mitgliederkennzahl einen Betrag von 0,58 € 
festgelegt. Die Mittel wurden vom Freistaat 
aufgrund der Corona-Krise von insgesamt 
20 Mio. Euro auf 40 Mio. Euro in Jahr 2020 
verdoppelt. 
Bei einer berechneten Mitgliederkennzahl 
von 5.834 Punkten sind dies 3.383,72 €.
Der Landkreis stellt laut Kreistagsbeschluss 
0,13 € und somit 758,42 € zur Verfügung.

In den vergangenen Jahren hat die Ge-
meinde Neustadt a.Main in gleicher Höhe 
wie der Landkreis einen freiwilligen Zu-
schuss an den FSV Neustadt/Erlach e.V. 
ausgezahlt.
Freiwillige Leistungen sind eine wichtige 
Einnahmequelle für die örtlichen Sportver-
eine. Die Sportvereine dienen nicht nur der 
sportlichen Ertüchtigung, sie sind vielmehr 
Bindeglied der Bürgerinnen und Bürger 
allen Alters.
Daher sollte auch weiterhin neben dem be-
reits festen Zuschuss für den Unterhalt der 
Turnhalle in Höhe von monatlich 400,00 € 
und somit jährlich 4.800,00 €, ein weiterer 
freiwilliger Zuschuss der Gemeinde ausge-
zahlt werden, auch wenn wir finanziell in 
einem engen Rahmen handeln müssen. 
Bürgermeister Stephan Morgenroth schlägt 
daher vor, den Zuschuss aufzurunden und 
für das Jahr 2020 800,00 € als freiwillige 
Leistung an den FSV auszuzahlen.
Der Gemeinderat beschließt, dem FSV 
Neustadt/Erlach e.V. für das Jahr 2020 
einen freiwilligen Zuschuss als Vereinspau-
schale in Höhe von 800,00 € auszuzahlen.
Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:  12
Nein-Stimmen:    0
Persönlich beteiligt:   0

TOP 07 Verschiedenes
TOP 07 A Gemeindliche Termine
Bürgermeister Stephan Morgenroth teilt 
mit, dass durch die aktuelle Corona-Situ-
ation sämtliche gemeindliche Veranstal-
tungen (z.B. Seniorenweihnachtsfeier, 
Helferfest) bis zum Jahresende abgesagt 
werden müssen.
TOP 07 B Pflege des Kriegerdenkmals 
in Erlach
Bürgermeister Stephan Morgenroth dankt 
Ingeborg Heim und Adelgunde Brönner 
für 



�

P 97816 Lohr am Main q09352-5003-0
P 97753 Karlstadt q09353-9748-0

P Lohr am Main q09352-8755-0
P Karlstadt q09353-9781-0

Mercedes-Benz Audi, VW

www.grampp.net
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Aus den Vereinen / Volksbund
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Allen Jubilaren 
aus Neustadt 

und Erlach

Gesundheit, 
Zufriedenheit 

und für die Zukunft 
alles Gute!

Jubilare aus Naüscht un Erli

10.11.2020 Mauel Hildegard 
SW Albertina, Klosterhof 3, 
Zum 90. Geburtstag

15.11.2020 Erbas Mehmet 
Am Michaelsberg 6, Zum 75. Geburtstag

27.11.2020 Wolf Josefine  
Erlach, Oberer Hirtenrain 4, 
Zum 75. Geburtstag
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     Ministranten 
       Neustadt am Main

   Neustadt am Main    

Ministrantenplan vom Februar

katholische Pfarrgemeinde Neustadt

S E L K E
GmbH

Sonntag, 02.02.20   10.00 Uhr  Christin, Lars  

Sonntag, 09.02.20     8.30 Uhr   Nora, Elias Schult 

Sonntag, 16.02.20   10.00 Uhr   Elias Klüber, Max 

Samstag, 22.02.20   17.00 Uhr   Christin, Lars  

Mittwoch, 26.02.20 17.30 Uhr   Nora, Elias Schult  
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Allerheiligen in Corona-Zeiten
Liebe Schwestern und Brüder,
Allerheiligen ist der Tag, an dem sich viele Familien oder Freunde treffen, um ihren Ver-
storbenen gemeinsam zu gedenken. Ein wichtiger Tag also nicht nur der Erinnerungskultur 
und der geschuldet dankbaren Pietät, sondern auch der Trauerarbeit oder Ausdruck 
gelebten Glaubens, dass unsere Toten bei Gott und weiterhin in der Gemeinschaft der 
Lebenden geborgen sind. 
Deshalb ist vielen die physische Präsenz an den Gräbern ihrer Lieben wichtig, um ihnen 
nahe zu sein. Aus diesem Grund ist es uns Seelsorgern ebenso wichtig an diesem Tag bei 
den Menschen zu sein, um mit ihnen zu beten und der Verstorbenen zu gedenken. Die 
Kirche trägt eine geistliche Verantwortung für Lebende und Verstorbene und ist gehalten 
den Lebenden Trost zu spenden und den Verstorbenen durch ihr Gebet auf dem Weg 
zu Gott zu helfen. Seelsorge hat damit eine Verpflichtung „Gesicht zu zeigen“, auch in 
schwierigen Zeiten. Es ist Zeichen der Solidarität mit den Trauernden, Verantwortung für 
Lebende und Tote und Ausdruck menschlichen Mitgefühls angesichts des Verlustes, den 
Menschen durch den Tod zu bestehen haben.
Deshalb haben sich alle Seelsorger der PG Lohr ganz bewusst dazu entschieden, die Grä-
bersegnungen auf den Friedhöfen auch in Zeiten der Corona-Pandemie grundsätzlich erst 
einmal nicht ausfallen zu lassen, aber entsprechend den Umständen durchzuführen.
Grundlage für die öffentliche Durchführung des Totengedenkens sind aber die unbedingte 
Einhaltung der Hygienevorschriften des Staates und Umsetzung aller Maßnahmen, die 
für größere Feiern vom Staat vorgesehen sind. Diese dienen den Teilnehmern zu Schutz 
und Sicherheit. 
Die Feiern finden um 15 Uhr in Neustadt und um 16 Uhr in Erlach statt, wenn am 1. 
November im Landkreis MSP die „Corona-Ampel“ auf grün oder gelb steht. Jeder ent-
scheide eigenverantwortlich, ob er daran teilnehmen möchte.
Die Feiern finden nicht statt, wenn am 1. November im Landkreis MSP die Corona-
Ampel“ auf rot steht. 
In diesem Falle geht der Priester zu einer nicht veröffentlichen Uhrzeit allein auf den 
Friedhof und segnet die Gräber unserer Toten. Die Gläubigen sind dann zum privaten 
Gebet eingeladen (eine Vorlage liegt in der Kirche aus).
Wer an Allerheiligen auf dem Friedhof an einer Feier teilnimmt, verpflichtet sich fol-
gende Regeln einzuhalten:
• Bitte achten Sie darauf, dass unter Umständen nicht zuviele Menschen nebeneinander 
und zu nah beieinander an den Gräbern stehen. Es muss ein Abstand von 1,5 Metern 
gewährleistet sein. Bitte beachten Sie dies unbedingt und verteilen Sie sich ggf. mög-
licherweise auch an andere (Familien-)Gräber oder auf die Freiflächen, z.B. auf den 
Grünflächen. 
• Alle Feiern sind sehr kurz geplant, etwa 15 Minuten. Es wird auch kein Gehen des 
Priesters durch die Reihen geben, um Weihwasser auszusprengen, sondern nur vom 
Friedhofskreuz aus. 
• Maskenpflicht besteht sowohl auf dem Friedhof und als auch während der Dauer der 
Feier für alle Teilnehmer. Dies ist auch vom Landratsamt verordnet.

katholische Pfarrgemeinde Neustadt
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Mit dem Tarif „meinREGIOSTROM NATUR“ bekommen Sie zu 100% sauber erzeugten Ökostrom 
von hier. Und das Beste: Von jeder Kilowattstunde fließen 1,5 Cent in unseren Klimaschutz-
fond. Dieses Geld reinvestieren wir in nachhaltige Umwelt- und Klimaschutzprojekte in 
unserer Heimat. Wechseln Sie jetzt in Klimaschutz vor Ort – mehr erfahren Sie bei unserem 
Vertriebsteam unter Tel. 09353 7901-633 oder unter www.die-energie.de/klimaschutzfond

Regiostrom:

von hieR.Ökostrom
mein

Der Stromtarif für aktiven Klimaschutz bei uns.
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• Wer aus unterschiedlichen Gründen an keiner Feier teilnehmen kann oder will, hat 
privat die Möglichkeit allein oder im Familienverband am Grab eine kurze Feier zu halten. 
Dafür liegen Gebetszettel zum Mitnehmen in der Kirche aus.
• Wer eine Erkältungskrankheit oder etwaige Symptome hat, möge sich dem privaten Ge-
bet für die Verstorbenen widmen und nicht zu den Feiern auf den Friedhof kommen.
• Wir bitten höflich, den Ansagen über Lautsprecher sowie den ordnenden Helfern 
Folge zu leisten, um eine würdige, schöne und zugleich unbedenkliche Feier zu gewähr-
leisten.
Trotz aller Maßnahmen bin ich zuversichtlich, dass wir ein unerschütterliches Zeugnis 
österlicher Hoffnung auf ewiges Leben geben, das die Endgültigkeit und Macht des Todes 
gebrochen hat, wenn wir miteinander - den Umständen entsprechend - für unsere Ver-
storbenen gemeinsam beten.

In diesem Glauben grüßt Sie herzlich 

  Ihr Pfarrvikar   Christian Nowak

katholische Pfarrgemeinde Neustadt
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„Hab keine Angst vor der Heiligkeit. Sie wird dir nichts an Kraft, Leben 
oder Freude nehmen. Ganz im Gegenteil, denn du wirst dabei zu dem 
Menschen werden, an den der Vater dachte, als er dich erschaffen hat, 
und du wirst deinem eigenen Wesen treu bleiben.“ (Papst Franziskus)

Heilige sind die Menschen, an die Gott dachte, als er sie geschaffen 
hatte, und die ihrem Wesen treu blieben“, eine wunderbare Definition 
für die Menschen, an die wir an den Tagen Allerheiligen / Allerseelen 
denken. Es sind nicht Menschen, die von uns abgehoben sind durch 
perfektes Handeln und Denken. Sie haben es gewagt, sich auf Gottes 
Plan einzulassen und ihn in ihrem Leben zu verwirklichen. So sind die 
Brüche und Ecken ihres Lebens heil geworden. Dafür stehen die großen 
Heiligen der Kirche in besonderer Weise. Menschen wie Franziskus, Eli-
sabeth, Teresa von Avila und in neuerer Zeit Mutter Teresa haben auch 
in ihrem Leben mit Rückschlägen und Krisen umgehen müssen. Aber sie 
hatten den Mut, zu vertrauen und zu den Menschen zu werden, die Gott 
von Anfang an in ihnen schon gesehen hat. Aber auch viele Menschen 
in unseren Familien oder unserem privaten Umfeld, die uns schon vo-
rausgegangen sind, haben uns beeindruckt, wenn sie versöhnt mit den 
Enttäuschungen und Verwundungen ihres Lebens gehen konnten. Wir 
dürfen in unseren Verstorbenen noch immer ihren Einsatz, ihre Kraft 
und ihre Treue bewundern, auch wenn ihr Leben mitunter nicht „rund“ 
und „erfüllt“ scheint. Daran erinnern wir uns an diesen wichtigen Tagen 
Anfang November. Auch in diesen kritischen Zeiten, in denen viele von 
uns Angst um ihre Gesundheit haben und uns die Sorge um eine zweite 
Welle der Pandemie umtreibt, wollen wir dieses Gedächtnis pflegen. Es ist nicht nur eine 
Tradition, sondern oft lebendiges Bekenntnis zur Geschichte unserer Familien.
 
Es ist sicher jedem bewusst, dass die Feiern auf den Friedhöfen heuer 
nicht so stattfinden können, wie in den vergangenen Jahren. Gräber-
segnungen sind zwar erlaubt und möglicherweise gestattet die Staats-
regierung noch die Zulassung eines größeren Personenkreises, aber für 
gottesdienstliche Feiern auf den Friedhöfen tragen die Gemeinden die 
Verantwortung und müssen sicherstellen, dass alle Regeln (Teilnehmer-
zahl, Abstand, Tragen des Mund-Nase-Schutzes) eingehalten werden. 
Das ist an so einem Tag fast unmöglich.
Die Gremien der Gemeinden haben daher entschieden, zweigleisig im 
Blick auf das Gedenken unserer Verstorbenen zu planen. Zum einen 
laden wir Sie mit ihren Familien ein, am Allerheiligentag selbständig 
kleine Feiern an den Gräbern zu begehen. In allen Gottesdiensten vor 
und an Allerheiligen können Sie Flaschen mit Wasser und Kerzen in die 
Kirchen bringen, die dann gesegnet werden. In unseren Kirchen liegen 
Gebetstexte auf, die Sie für eine kleine Feier an den Gräbern nutzen 
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können, wenn Sie die Kerzen aufstellen bzw. die Gräber mit Weihwasser 
segnen. Bitte haben Sie Verständnis, dass es immer noch nicht möglich 
ist, die Weihwasserkessel in den Kirchen zu füllen. Nicht das Wasser 
ist gefährlich, sondern die ungeschützten Berührungen der Hähne an 
den Kesseln.
Zum anderen wird es auch kurze Segnungsfeiern auf den Friedhöfen 
geben, aber zu anderen Zeitpunkten bzw. anderen Tagen, so dass die 
Teilnehmerzahl überschaubar bleibt.
Sicher sind die privaten Feiern an den Gräbern genauso wertvoll wie 
der Segen durch Priester, Diakone und Hauptamtliche. Aber es ist uns 
wichtig, dass an diesen Tagen auch die „offizielle“ Gemeinde präsent ist 
und nicht der Eindruck entsteht, dass die Kirche sich „wegduckt“.
Bitte achten Sie auf die Aushänge und Ansagen in ihren Kirchen. Aus-
kunft finden Sie auch auf der Homepage der PG und bei den Damen in 
unseren Pfarrbüros.
Ich wünsche Ihnen im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gesegnete Tage!
Sven Johannsen, Pfarrer
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Aus den Vereinen / FSV
S G  F S V  N e u s t a d t - E r -
lach/SV Rodenbach News         
20.10.2020

Liebe Sportfreunde,
die Spielrunde ist nun wieder in vollem 
Gange und unsere Mannschaft hat in den 
bisherigen Spielen unterschiedliche Er-
gebnisse eingefahren. Die Spiele endeten 
wie folgt:
SG Rodenbach/FSV Neustadt-Erlach 
– BSC Aura       1:1
In einem temporeichen Spiel zeigte unsere 
Mannschaft eine starke Leistung gegen den 
Tabellenzweiten. Es war ein gutes Spiel 
mit starken Torszenen. Am Ende war das 
Remis gerecht.
SG Rechtenbach/Lohr – SG Rodenbach/ 
FSV Neustadt-Erlach  3:0
Durch den kurzfristigen Ausfall mehrerer 
Spieler ging unsere Mannschaft geschwächt 
in dieses Match. Während in der ersten 
Halbzeit noch dagegengehalten werden 
konnte, war in der zweiten Halbzeit keine 
Kraft mehr vorhanden. Durch individuelle 
Fehler in der Abwehr kam der Gegner zu 
drei Toren. Somit war der Sieg von Rech-
tenbach/Lohr auch verdient. 
SG Rodenbach/Neustadt-Erlach – FV 
Stetten-Binsfeld-Müdesh.       2:0
Heute wurde unseren Zuschauern ein sehr 
spannendes Spiel geboten. Dank einer he-
rausragenden Mannschaftsleistung gelang 
es, das Spiel mit 2:0 zu gewinnen. Jungs, 
macht weiter so!!!

Die Spiele bis zum Jahresende:
Ligapokal
• 25.10.20 15.00 Uhr SG Rodenbach/FSV 
Neustadt-Erlach – Rechtenbach/Lohr 
in Rodenbach
• 31.10.20 13.00 Uhr DJK Wombach 
– SG Rodenbach/FSV Neustadt-Erlach in 
Wombach
• 08.11.20 14.00 Uhr  SG Rodenbach/FSV 
Neustadt-Erlach – SV Sendelbach/ Stein-
bach  in Neustadt
• 14.11.20 14.00 Uhr SG Rechtenbach/Lohr 
– SG Rodenbach/FSV Neustadt-Erlach 
in Lohr
• 22.11.20 14.00 Uhr SG Rodenbach/FSV 
Neustadt-Erlach – DJK Wombach  
in Rodenbach
• 29.11.20 14.00 Uhr SV Sendelbach/Stein-
bach – SG Rodenbach/FSV Neustadt-Er-
lach  in Sendelbach
Letztes Meisterschaftsspiel 2020
• 06.12.20 14.00 Uhr FV Langenprozelten/
Neuendorf – SG Rodenbach/FSV Neustadt-
Erlach in Neuendorf
Allgemein:
Gemäß unserer Satzung müssen wir pro 
Jahr eine Jahreshaupt-versammlung 
durchführen. Aufgrund der aktuellen 
Coronalage und den damit verbundenen 
Risiken, ist dies derzeit leider nicht mög-
lich. Sobald sich die Lage gebessert hat, 
werden wir die Versammlung durchfüh-
ren. Bitte haben Sie dafür Verständnis 
und bleiben Sie gesund.
Text:MB
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Meisterbetrieb
Fa. Hartung gMbH
Bahnhofstr. 5a 
97845 Neustadt a. Main

Telefon: 09393-690
Telefax: 09393-437

Fliesengalerie
Hartung

lust auF Fliesen
auf üBer 600 qM
aussTelluNgsfläche

Werbepartner
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Aus den Vereinen / ECV

Lakefleisch am 09.01.2021 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

durch die aktuelle Corona Situation können wir unser Lakefleisch Essen nicht wie 
gewohnt durchführen. Daher ist dies leider Nächstes Jahr nur per Abholung und 

Vorbestellung bis zum Freitag, den 4.12.2020 möglich. 

 

Bitte bestellen Sie, wenn möglich, per E-Mail ecv-erlach@web.de oder per 
SMS/WattsApp unter: 0��0 ��2���2� (Kevin Zentel) vor. 

Es wird � Durchgänge geben um ��.�� Uhr, �2.�0 Uhr und ��.�� Uhr 

 

Bei der Bestellung anzugeben sind: 

Name 

Anzahl 

Welcher Durchgang 

(Bei E Mail bitte Telefonummer) 

 

Wir bitten euch bei der Abholung ohne große Vorlaufzeit und mit Mundschutz zu 
kommen. 

 

Guten Appetit wünscht die FFW/E und der ECV 

 

- Abholmarkt
- Geschenkkörbe
- Weinproben
- Bierseminare

- Festbedarf
- Schankanlagen
- Großhandel
- Gastronomieservice
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